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Beharrlichkeit zahlt sich aus 
Höhergruppierung der tariflich Beschäftigten im Sozialdienst endlich erreicht. 

 

Mit großer Freude hat der BSBD Rheinland-Pfalz die Nachricht der zeitnahen 
Höhergruppierung der tariflich Beschäftigten im Sozialdienst von S12 nach 
S15 zur Kenntnis genommen. 

„Damit wird eine langjährige und längst überfällige Forderung von uns als 
einziger Fachgewerkschaft im Justizvollzug endlich erfüllt“, freut sich der Lan-
desvorsitzende Stefan Wagner über diese Nachricht. 

Mit der Höhergruppierung von der Entgeltgruppe S12 in S15 steigt das Ent-
gelt für die im Sozialdienst angestellten Kolleginnen und Kollegen um durch-
schnittlich 200 Euro im Monat, in der Endstufe sogar um bis zu 400 Euro. 

„In vielen Gesprächen und Schreiben haben wir unser Ministerium auf die 
schwierige und bedeutsame Tätigkeit unserer Beschäftigten im Sozialdienst 
hingewiesen, die eine Höhergruppierung rechtfertigen“, so Wagner weiter. 

Auch die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben mit großer 
Eigeninitiative ihren Beitrag zum jetzigen Erfolg geleistet. 

„Wie in vielen anderen Fachbereichen, haben wir eine Arbeitsgruppe „Soziale 
Dienste“ auf Landesebene, die sich mit den Problemen und Herausforderun-
gen dieser Fachrichtung auseinandersetzt“, so Wagner. „Aus diesem Bereich 
wurde die Forderung formuliert und vom Landesverband entsprechend unter-
stützt.“ 

Einmal mehr zeigt dieser Erfolg, dass sich gewerkschaftliches Engagement 
lohnt und Beharrlichkeit auszahlt. 

Nur mit einer starken Gewerkschaft, unterstützt von vielen Mitgliedern, kön-
nen solche und weitere Erfolge erreicht werden.  

 

BSBD Rheinland-Pfalz - Wir für euch 
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Tre�en der BSBD-RLP Landesarbeitsgruppe
„Soziale Dienste“ im Barbarossahof Kaiserslautern

Im September 2025 traf sich die BSBD-
RLP-Landesarbeitsgruppe „Soziale Dien-
ste” in Kaiserslautern. Der BSBD Landes-
vorsitzende Mark Schallmo freute sich 
über die zahlreichen Teilnehmer/innen zu 
diesem Tre�en. Neben den Teilnehmern 
der AG nahmen als Vertreter/in das Ju-
stizministerium, Frau Genzlinger und die 
Herren Messer, Schönbrunn, Ruch teil.

Nach einer kurzen internen Diskussions- 
und Austauschrunde wurde mit den Vertre-
tern/in des JM sehr ernsthaft und intensiv 
über folgende Punkte gesprochen:

�  Dass es zum Beispiel in anderen Berei-
chen der Verwaltungen 32 Tage Urlaub 
sowie 2 sog. „Regenerativetage“ für 
die Bediensteten gibt. Eine solche Re-
gelung würde die AG auch für den Jus-
tizvollzug begrüßen. 

�  Die AG fordert zudem nicht nur mehr 
Stellen für den Sozialdienst, sondern 
auch mehr Stellen im 2. EA (AVD).  Man 
erkennt auch dort die Belastung der 
Kolleginnen und Kollegen an, daneben 

würde dieses „Mehr“ an Personal auch 
die Gesamtsituation in den JVA´s entlas-
ten. 

�  Die Standards für den Sozialdienst müs-
sen nach Meinung der AG Teilnehmer 
aktualisiert werden. 

�  Ebenso müsste das Thema Übergangs-
management intensiver behandelt wer-
den. 

�  Des Weiteren wurde über die Belegung 
des O�enen Vollzuges, und wie man 
diesen verstärkt nutzen könne gespro-
chen. 

�  Die zum Teil schwierige Zusammen-
arbeit mit der Bewährungshilfe wurde 
ebenfalls angesprochen.

�  Letztlich wurden zudem Vorschläge/
Innovationen zum Behandlungsvollzug 
diskutiert. 

Die Vertreter des JM nahmen die verschie-
denen Vorschläge und Meinungen sehr in-

Teilnehmer der AG mit Vertretern des Justizministeriums

teressiert auf und versprachen zu den ein-
zelnen Themen im Nachgang zu berichten.
Die Mitteilung der Vertreter des JM, dass 
nunmehr die Eingruppierung der Beschäf-
tigten im Sozialdienst in der S15 statt�ndet, 
nahmen die Teilnehmer als ein schon lange 
notwendiges Zeichen der Wertschätzung 
gegenüber den Beschäftigten im Sozialen 
Dienst erfreut zur Kenntnis. Diese war eine 
seit langem geforderte Maßnahme der AG! 
Mit der Umsetzung dieser Maßnahme zum 
01.10.2025 wird hier nun ein neuer sehr gu-
ter Ansatz für die Gewinnung von Kollegin-
nen und Kollegen gescha�en.  

Mark Schallmo  
Vorsitzender BSBD-RLP  �Q
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Tre�en der BSBD-RLP Landesarbeitsgruppe
„Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst “ im Barbarossahof Kaiserslautern

Im Oktober 2025 wurde die BSBD-RLP-
Landesarbeitsgruppe „gehobener Voll-
zugs- und Verwaltungsdienst” nach einer 
längeren Pause nun endlich wieder aktiv 
und traf sich in Kaiserslautern. Der BSBD 
Landesvorsitzende Mark Schallmo be-
grüßte die zahlreichen Teilnehmer/innen 
zu diesem Tre�en. 

Nach einer kurzen gegenseitigen Vor-
stellungsrunde wurde über die derzeitige 
Situation des gehobenen Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes gesprochen. Dabei 
stand das Motto „Wo drückt der Schuh?“ im 
Vordergrund.
Schnell wurde klar, dass die sprichwörtli-
che Frage besser als „Wo drückt der Schuh 
nicht?“ gestellt worden wäre. Alleine durch 
die Zusammenstellung der langen Reihe 
von Punkten, bei denen die Angehörigen 
des 3. Einstiegsamtes sich benachteilig 
behandelt fühlen, wurde schnell klar, dass 
in dieser Lau�ahn das Gefühl herrscht, die 
vergessenen und abgehängten Mitglieder 
der „Familie Vollzug“ zu sein! Der durch 
viele konkrete persönliche Erfahrungen 
und Erlebnisse vorherrschende Eindruck 
ist, dass das dritte Einstiegsamt zwischen 
den täglichen dienstlichen aber auch gene-
rellen Ansprüchen der anderen Ebenen des 
Vollzuges aufgerieben wird. Konkret wur-
den Formulierungen wie „verheizt werden“ 
und „Schuhabtreter sein“ verwendet. Es 
herrscht der Eindruck vor, dass der gehobe-
ne Vollzugs- und Verwaltungsdienst seinen 
Kopf herhalten muss, sobald es neue bzw. 
andere Aufgaben zu verteilen gibt.

Gerade bei den Themen Arbeitsanfall und 
-belastung, Termindruck und Fristenerfül-
lung werden an die Angehörigen der Lauf-
bahn große Anforderungen gestellt, die 
teilweise rein rechnerisch gar nicht erfüllt 
werden können, bei gleichzeitiger unzu-
reichender Ausstattung sowohl materieller 
und als auch personeller Art.

Die Unterbesetzung in der Ebene des ge-
hobenen Dienstes, die in vielen Anstalten 
herrscht, führt zu Frust und einem Gefühl 
ständiger Überforderung. Darüber hinaus 
haben viele Betro�ene das Gefühl, keine 
ordentliche Arbeit abliefern zu können, da 
das ständige Einspringen als „Feuerwehr“ 
gar nicht die dafür notwendige Zeit lässt.
Die Teilnehmer hatten insgesamt den 

Eindruck, dass zum einen eine nicht be-
darfsangemessene Zahl von nachrücken-
den Anwärtern, als auch eine untragbar 
große Zahl von „Abspringern“ zu den ge-
nannten Verhältnissen geführt hat. Daher 
ist eine Forderung der AG, dass der Haupt-
personalrat vom Ministerium Auskunft dar-
über verlangen möge, wie viele Stellen des 
3. Einstiegsamtes im Land unbesetzt sind, 
wie viele Angehörige dieser Lau�ahn in 
den letzten 5 Jahren aus eigenem Wunsch 
den Vollzug in Rheinland-Pfalz verlassen 
haben und wie lange diese Beamten im 
Durchschnitt im Dienst waren, bevor sie 
gegangen sind. Insbesondere soll auch 
ermittelt werden, wie viele Anwärter die 
Ausbildung abbrechen oder unmittelbar 
danach den Dienstherrn oder Arbeitgeber 
wechseln.
Die Anwesenden kamen schnell überein, 
dass hier mit niederschmetternden Ergeb-
nissen zu rechnen ist.
Es ist klar zu erkennen, dass die Attraktivi-
tät der Lau�ahn verbessert werden muss. 
Andernfalls ist mit einer Abwärtsspirale aus 
demotivierten, innerlich oder tatsächlich 
kündigenden und langfristig erkrankten 
Bediensteten zu rechnen, die durch ihre 
Ausfälle die Belastung der wenigen Ver-
bleibenden nur noch erhöhen.
Daher wurden folgende Punkte erarbeitet, 
die zu einer Entlastung führen und die Mo-
ral verbessern könnten.

Die AG fordert nachdrücklich die Zahlung 
des Anwärtersonderzuschlags für Ihre Be-
rufsgruppe in der Ausbildung. Denn um 
die Zahl geeigneter Bewerber zu erhöhen, 
müssen schon die Verhältnisse während 
des Studiums attraktiver werden. 
In diesen Themenkreis gehört auch die For-
derung, das Trennungsgeld während der 
Ausbildung nicht zu kürzen.

Weiter sollte die Anfangsbesoldung um 
eine Stufe auf A10 erhöht werden. An die-
ser Stelle sei erinnert, dass Bedienstete 
des allgemeinen Vollzugsdienstes mit der 
Einstellung schon zwei Besoldungsstufen 
über dem klassischen Einstiegsamt von A5 
liegen. Hier sollte doch wenigsten eine An-
näherung erreichbar sein.
Weiter wurde eine Erweiterung des Stel-
lenkegels gefordert. Dass die schlechte 
Beförderungssituation (insbesondere im 
Vergleich zu anderen Bundesländern) über 
die erste „Regel“-Beförderung hinaus nicht 
motivationsfördernd ist, sollte klar sein. Al-
lein in diesem Jahr wurden beispielsweise 
keine Beförderungsstellen nach A12 ausge-
schrieben. So entsteht erneut ein Beförde-
rungsstau, den altgediente Kolleginnen und 
Kollegen schon einmal miterlebt haben. 
In diesem Zusammenhang wurde bespro-
chen, dass es nicht vorteilhaft ist, wenn 
Vorgesetzte zuweilen zwei Besoldungsstu-
fen unter ihren Mitarbeitern stehen. Hier 

Teilnehmer der AG „Gehobener Dienst“

F
ot

o:
 B

S
B

D
 R

LP



85 � � RHEINLAND-PFALZDER VOLLZUGSDIENST  6 | 2025

ist ganz klar kein „Standesdünkel“ im Spiel 
aber gleichzeitig muss allen Beteiligten be-
wusst sein, dass eine solche Verhältnisum-
kehr nachvollziehbare Probleme mit sich 
bringt.

Natürlich war den AG-Teilnehmern be-
wusst, dass die Forderungen den Einsatz 
von mehr Geld nach sich ziehen und unser 
Ministerium angeblich ja nie Geld hat. Wenn 
man jedoch den Forderungen die mehrstel-
ligen Millionensummen gegenüberstellt, 
die jedes Jahr im Vollzug in Beton investiert 
werden, und sich vor Augen hält, dass die 
Forderungen letztlich dem Dienstherrn in 
Form von leistungsbereiten Bediensteten 
wieder zugutekommen, erscheint der Ver-
weis auf mangelnde Geldmittel geradezu 
zynisch.

Weiterhin wurde bemängelt, dass im Rah-
men der Beförderungsbeurteilungen kei-
ne fairen Regeln herrschen. Die Beamten 
stehen landesweit in Konkurrenz und es 
entsteht, wie bei den Beförderungen in der 
Anstalt auch, eine Rangfolge durch die Be-
urteilungen. Im Gegensatz zu der Konkur-
renzsituation in einer Anstalt jedoch wird 
landesweit – in Person der Anstaltsleiten-
den – jedoch von mehreren Beurteilern 
gleichzeitig beurteilt. Es ist nur natürlich, 
dass dabei die Beurteilenden verschiedene 
Maßstäbe an die einzelnen Beurteilungs-
merkmale anlegen. Alleine dadurch können 
die scheinbar objektiven Beurteilungen gar 
nicht verglichen werden. Es ist ganz klar, 
dass die Beurteilung von nicht quanti�zier-
barer Arbeit immer subjektiv bleiben wird. 
Um dieses Manko wird man nicht herum-

kommen. Unfair wird das Verfahren jedoch, 
wenn diese Subjektivität durch verschiede-
ne Beurteiler mit unterschiedlichen Maß-
stäben ausgestaltet wird.

Daher fordert die AG die Einrichtung von 
auf die Anstalten zugeschnittenen „Stellen-
Teilkegeln“ oder eigenen Stellenpools für 
die jeweiligen Anstalten. Auf diese Weise 
würden wenigstens innerhalb einer Anstalt 
faire Bedingungen herrschen.
Ob vor diesem Hintergrund eine Stellenbe-
wertung eine Verbesserung der Situation 
herbeiführen könnte, wurde von der AG in-
tensiv diskutiert.
In diesem Zusammenhang wurde einstim-
mig von den Versammelten festgehalten, 
dass die den derzeitigen Tätigen zuge-
wiesenen Zuständigkeitsbereich viel zu 
groß sind und daher eine konstante Über-
belastung herrscht. Es ist dringend gebo-
ten, mit wissenschaftlichen Methoden die 
Aufgabenmenge für die jeweilige Stelle zu 
bestimmen und nicht – wie derzeit oftmals 
– mittels „Pi mal Daumen“-Verfahren. Au-
ßerdem muss anerkannt werden, dass es 
eine Obergrenze an Arbeit gibt, die man ei-
nem Menschen zumuten kann. Derzeit wer-
den Ausfälle oft dadurch kompensiert, dass 
die Arbeit einfach auf die verbliebenen Ab-
teilungsleitenden umverteilt wird. 

Eine weitere Forderung der AG in diesem 
Zusammenhang ist die Zuweisung von 
Sachbearbeitern auch auf Vollzugsabtei-
lungen. Diese würden den Personen, die ja 
eigentlich fundierte, wohlüberlegte und da-
mit zeitaufwendige Entscheidungen tre�en 
sollen, viel Lauf- und Handarbeit ersparen. 

Arbeit, die die Abteilungsleitenden eben 
von der eigentlich notwendigen Kopfarbeit 
abhält. Die ungleichen Verhältnisse in den 
verschiedenen Anstalten des Landes zogen 
sich wie ein roter Faden durch die Gesprä-
che. Insbesondere in dem grundsätzlich 
heiklen Thema der mobilen Arbeit wurde 
festgestellt, dass die Bedingungen im Land 
kaum unterschiedlicher sein könnten. Hier 
ist die klare Festsetzung von Rahmenvorga-
ben durch das Ministerium dringend gebo-
ten. Bezüglich der grundsätzlichen Steige-
rung der Attraktivität eines Arbeitsplatzes 
durch das sogenannte „Home-O�ce“ soll 
an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden, diese Diskussion ist – wie viele an-
dere im Justizvollzug auch – ca. 10 Jahre 
ihrer Zeit hinterher.

Schließlich wurde bedauert, dass die Wer-
tigkeit der Mitarbeitergespräche gesunken 
ist. Es wurde sich eine Aufwertung dieser 
Kommunikationsform durch strukturelle 
Vorgaben gewünscht.

Die Liste der angesprochenen Themen ist 
damit noch nicht erschöpft, wohl aber ver-
mutlich die Geduld des Lesers. Aufgrund 
der vielen o�en gebliebenen Themen war 
die AG sich bewusst, dass ein erneutes bal-
diges Tre�en dringend vonnöten ist. Dieses 
wird schon am 11. Dezember im Barbaros-
sahof in Kaiserslautern statt�nden. Wir 
freuen uns über jede Kollegin und jeden 
Kollegen, der sich uns anschließen möchte.

Holger Rittinger
Sprecher der AR gehobener Dienst  �Q

Landeshauptvorstand tagt in Kaiserslautern

Bei sommerlichem Wetter trafen sich die 
Mitglieder des Landeshauptvorstandes 
zur jährlichen Sitzung im Barbarossahof 
in Kaiserslautern.

Der Landeshauptvorstand ist zwischen 
den Gewerkschaftstagen das höchste Be-
schlussgremium des Landesverbandes und 
besteht neben der Landesleitung und dem 
Landesvorstand aus den gewählten Fach-
gruppenvertretern und den Vorsitzenden 
der Ortsverbände.

Im Rahmen der Sitzung berichtete der Lan-
desvorsitzende Mark Schallmo über alle 
Aktivitäten und wahrgenommenen Termine F
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JVA Trier neuer Rheinland-Pfalz Meister im Fußball

Die JVA Trier ist in einem spannenden Tur-
nier Rheinland-Pfalz Meister der Justizvoll-
zugsanstalten im Fußball 2025 geworden.
In dem schon im Sommer stattgefunde- 
nen Turnier, welches dieses Mal durch die 
JVA Koblenz auf der Sportanlage in Lahn-
stein ausgerichtet wurde, setzte sich die 
Mannschaft der JVA Trier gegen mehre-
re andere Anstalten aus Rheinland-Pfalz 
durch. 
Ein besonderes Highlight war wie immer 
das „Derby“ zwischen der JVA Trier und der 
JVA Wittlich, in dem in diesem Jahr die Trie-
rer mit 2:0 die Oberhand behielten. Durch 
diesen Turniersieg quali�ziert sich die sieg-
reiche Mannschaft auch für die Deutsche 
Fußballmeisterschaft der Justizvollzugsan-
stalten in Düsseldorf im Sommer 2026.
Ein besonderer Dank geht an die Organi-
satoren des Turniers, den Kolleginnen und 
Kollegen der JVA Koblenz. Nicht zuletzt 
durch ihr Wirken war das Turnier eine runde 
Sache!

Stefan Ternes
Stellv. Landesvorsitzender  �Q Die siegreiche Mannschaft der JVA Trier  
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seit der letzten Sitzung. Viele, auch infor-
melle, Gespräche mit Vertretern der Frak-
tionen und des Ministeriums, aber auch 
einige repräsentative Termine wie z.B. bei 
der Jubiläumsfeier der Polizeibeauftrag-
ten waren zu absolvieren. Viele Netzwerke 
müssen genutzt werden, um unsere Anlie-
gen in den politischen Raum transportieren 
zu können.

Großes Ärgernis bei allen Anwesenden 
herrschte über die Befreiung eines Gefan-
genen der JSA Schi�erstadt Ende vergan-
genen Jahres. Die Landesleitung wurde 
eindringlich aufgefordert, beim Ministeri-
um für eine sicherere Ausstattung und Aus-
rüstung der Kolleginnen und Kollegen im 
Transportdienst einzutreten.
Positive Rückmeldungen konnte die Lan-
desleitung von den durchgeführten Semi-
naren des Landesverbandes berichten. Die 
hier erreichte Qualität soll natürlich auch in 
Zukunft beibehalten werden.
Die Finanzlage des Landesverbandes ist 
mehr als solide, die gesteckten Einsparzie-
le im Bereich der Landesleitung und Infra-
struktur konnten erreicht werden.

Aus der Arbeit der einzelnen Fachgruppen 
und Gremien berichteten die anwesenden 
Sprecher ausführlich.

Im kommenden Jahr feiert der Landesver-
band sein 75-jähriges Jubiläum. Aus die-
sem Grund sollen zwei größere Veranstal-
tungen statt�nden:
Am 5. September 2026 ein Mitgliederfest 
im Weingut Sonnenberg in Neuleinigen  
Hierzu sind schon jetzt alle Mitglieder ein-
geladen, die Koordination erfolgt über die 
Ortsverbände. 
Weitere Informationen folgen.

Außerdem soll im November ein Parlamen-
tarischer Abend in Mainz statt�nden. Ein 
genauer Termin wird mit dem Landtag ab-
gestimmt.
Geplant ist auch ein Festbuch. Hierzu sind 
alle Mitglieder herzlich eingeladen, vorhan-
dene Materialien aus der Geschichte des 
BSBD beizutragen.
Auf Antrag des Ortsverbandes Zweibrü-
cken wurde über die Wiedereinführung der 
Beitragsfreiheit für Ehrenmitglieder disku-
tiert und abgestimmt. Rückwirkend aber 

2023 sind wieder alle Ehrenmitglieder (ab 
50-jähriger Mitgliedschaft) beitragsfrei. 
Eine weitere Änderung der Ehrenordnung 
wurde als Arbeitspapier in den Landesvor-
stand übertragen.

Als Konsequenz aus einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts plant das Ministe-
rium eine Novellierung des Landesjustiz-
vollzugsgesetzes. Hier bietet sicht für uns 
die Möglichkeit, praxisnahe Änderungs-
wünsche an das Ministerium heranzutra-
gen. In den verschiedenen Arbeitsgruppen 
wurden hierzu Punkte erarbeitet, die nun 
gebündelt an das Ministerium gesendet 
werden sollen.

Im Hinblick auf die Landtagswahlen im 
März 2026 werden im Herbst dieses Jah-
res nochmals verstärkt Gespräche mit 
den Landtagsfraktionen gesucht.  �Q
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Seit Monaten sind die rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstal-
ten bis zum Anschlag belegt, fast überall sogar überbelegt. „Be-
legungsgrade von 110% waren in letzter Zeit keine Seltenheit“, so 
Mark Schallmo, Vorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediens-
teten (BSBD). Dabei gilt eine JVA schon bei 90% Belegung als voll 
ausgelastet, da immer ein Pu�er an Hafträumen für Zugänge, Re-
novierungen usw. vorgehalten werden müssen.
„Neben der räumlichen Enge für die Gefangenen leidet auch das 
gesamte Personal unter der Situation“, so Schallmo weiter. 

Mehr Gefangene bedeuten zwangsläu�g weniger Zeit für den ein-
zelnen Gefangenen. Damit steigt die Belastung für die Bedienste-
ten, vielleicht doch etwas zu übersehen!!! „Der persönliche Kontakt 
mit den Gefangenen ist enorm wichtig. Hierüber können Stim-
mungsveränderungen wahrgenommen und frühzeitig Maßnahmen 
ergri�en werden. Diese Wahrnehmungen können aber nur gelin-
gen, wenn die Bediensteten auch die Zeit haben, sich mit den Ge-
fangenen zu beschäftigten“, sagt Stefan Wagner, Co-Vorsitzender 
des BSBD.

Dadurch, dass sich die an der „normalen“ Belegung berechnete 
Personalstruktur um mehr Gefangene kümmern muss, leidet auch 
die allgemeine Betreuung. „Wir fungieren zurzeit bildlich gespro-
chen immer mehr als Brandlöscher und haben keine Möglichkeit, 
im Vorfeld tätig zu werden um au�ommende Brände zu verhüten“, 
so Wagner, „im Gegenteil, durch diese Situation wird noch zusätz-
liches Feuer entfacht.“

Mehr Gefangene bedeuten mehr Aufwand 
in allen Bereichen, z. B.:

- Mehr Gefangene brauchen medizinische Versorgung. Dies auch 
außerhalb der Mauern, womit wiederum das Sicherheitsrisi-
ko nach außen und somit für die Bevölkerung im Allgemeinen 
steigt.

- Mehr Gefangene besuchen die gesetzlich vorgeschriebene Hof-
stunde (sog. Aufenthalt im Freien).

- Mehr Gefangene bedeuten auch viel mehr Dokumentationsauf-
wand.

- Mehr Gefangene brauchen Sportangebote, Freizeitangebote.
- Mehr Gefangene bedeuten auch mehr Besuche – der Kontakt 

zur Außenwelt muss organisiert werden.
- Durch das „Mehr“ an Gefangenen wird auch das „Mehr“ an psy-

chisch au�älligen oder aggressiven Gefangenen auf den Abtei-
lungen immer mehr zum Problem.

All dieses „Mehr“ muss zusätzlich, zu ohnehin ausgelasteten Voll-
zugsalltag, geleistet werden. „Und das bei der schon seit Jahren 
angespannten Personalsituation,“ so Schallmo weiter.

Fachübergreifend sind unserer Information nach ca. 150 vorhande-
ne Stellen zurzeit nicht besetzt, der größte Teil im ohnehin hochbe-
lasteten Allgemeinen Vollzugsdienst.
Hinzu kommt eine insgesamt angespannte Bewerberlage. Aus-
bildungsstellen im Allgemeinen Vollzugsdienst können zeitweise 
nicht besetzt werden.
„Unser Berufsfeld ist äußerst attraktiv, die Rahmenbedingungen 
sind es nicht“, so Schallmo und Wagner.

Es bedarf dringendst einer erheblichen Steigerung der Zulagen für 
den Dienst zu ungünstigen Zeiten. Die Zulagen betragen je nach 
Art nur 2,11 Euro bis 4,10 Euro!!! Da ist schon viel Idealismus und 
Verbundenheit gegenüber dem Rechtsstaat der Kolleginnen und 
Kollegen gefragt um dafür rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr 
einen ordnungsgemäßen Dienst zu leisten.

Die von Justizminister Fernis dem Rechtsausschuss gegenüber 
getätigte Aussage, die Ausbildung der Beamten im Allgemeinen 
Vollzugsdienst sei attraktiver geworden sehen wir eher skeptisch. 
Anders als vom Minister dargelegt, konnte die Qualität der Ausbil-
dung durch die Verkürzung auf 18 Monate nach unseren Recher-
chen nicht gehalten werden. Hinzu kommen große Probleme bei 
der Dozentenversorgung im theoretischen Teil der Ausbildung. 
„Davon, dass sich die Justizvollzugsschule zu einem Aushänge-
schild des Justizvollzugs entwickelt sehen wir in der Praxis leider 
so gut wie nichts“, so Wagner. 

Die Reform der Ausbildung wurde 2020 beschlossen und wird seit 
2021 praktiziert. Eine zugesagte Evaluation wird durch das Ministe-
rium selbst durchgeführt, unter Federführung des Ideengebers der 
Reform. „Wenn ich meine Ideen selbst umsetze und dann selbst 
überprüfe, ob sie gut sind, komme ich wahrscheinlich zum Ergeb-
nis, dass es nicht hätte besser sein können“, sieht Schallmo skep-
tisch auf die zu erwartenden Ergebnisse dieser Evaluation.

Ein weiter so darf es nicht geben, so die Gewerkschafter

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, Landes-
verband Rheinland-Pfalz (BSBD) vertritt, unter dem Dach des 
dbb beamtenbund und tarifunion, landesweit die Interessen der 
Bediensteten im Justizvollzug. Mit rund 2/3 der Bediensteten als 
Mitglied im BSBD ist er die größte gewerkschaftliche Organisati-
on der Beschäftigten im Justizvollzug. 
Seit November 2023 wird der BSBD Rheinland-Pfalz in einer 
Doppelspitze von Mark Schallmo und Stefan Wagner geführt.  �Q

Pressemitteilung
des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD), 
Landesverband Rheinland-Pfalz

Personal am Limit

Volle Gefängnisse bringen die durch den BSBD Rheinland-Pfalz seit Jahren angeprangerte Personalnot ans Licht – viele große 
Baustellen im rheinland-pfälzischen Justizvollzug!!!

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
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Novellierung des Landesjustizvollzugsgesetzes u.a.

Im Rahmen eines Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens hat 
der BSBD Rheinland-Pfalz die Gelegenheit genutzt, Erfahrungen 
und Erwartungen der Praxis mit dem Ministerium zu bespre-
chen. Mitten in den Sommerferien wurde der BSBD Landesver-
band über den Beschluss des Ministerrates Rheinland-Pfalz zur 
Novellierung des Landesjustizvollzugsgesetzes u.a. informiert 
und mit dreiwöchiger Frist um eine Stellungnahme gebeten.

Dank guter Kontakte und Zusammenarbeit mit den Verantwortli-
chen im Ministerium konnten wir eine Verlängerung der Frist er-
halten und somit eine fundierte und an den Erfahrungen der Praxis 
ausgerichtete Stellungnahme abgeben.
Auf dieser Grundlage konnten sich Vertreter des Landesvorstandes 
dann im September mit Vertretern des Ministeriums zum gemeinsa-
men Austausch tre�en. Hier konnten wir unsere Sichtweise auf die 
geplanten Änderungen aber insbesondere unsere Erwartungen an 
weitergehende Änderungen detailliert vortragen.
Aus den Berichten unserer Arbeitsgruppen haben wir eine Vielzahl 
an Vorschlägen zu Verbesserung des Gesetzes und Arbeitserleich-
terungen für unsere Kolleginnen und Kollegen eingebracht, die 
aber nicht immer auf das erho�te Verständnis der Vertreter des 
Ministeriums gestoßen sind.

Konkrete Vorschläge unserseits sind:

1. Änderung der Verfahrensweise zur Auszahlung des Ta-
schengeldes (§ 67 LJVollzG, Abs. 4, Satz 2):

 Die Gewährung und Auszahlung zu Beginn des Monats im Vo-
raus bedeutet nach der Rückmeldung aus der Praxis einen ho-

hen Verwaltungsaufwand, insbesondere bei Geldzu�üssen im 
laufenden Monat. Darüber hinaus bedeutet diese Verfahrens-
weise in der Untersuchungshaft oder dem Vollzug einer Ersatz-
freiheitsstrafe bei einer Entlassung auch einen entsprechenden 
Verwaltungsaufwand.

 Hier wäre es sinnvoller und verwaltungsschonender, das Ta-
schengeld rückwirkend zu zahlen, die Anspruchsvoraussetzun-
gen müssen in beiden Fällen geprüft werden.

 Gleichlautend gilt dies für § 62 LSVVollzG.

2. Frist zu Erstellung des Vollzugs- und Eingliederungsplans  
(§ 14 LJVollzG, Abs. 2, Satz 1)

 Die Frist von acht Wochen ist insbesondere bei der Einbindung 
des psychologischen Dienstes sehr kurz. Außerdem ist es un-
serer Kenntnis nach in den einzelnen Anstalten unterschiedlich 
geregelt, wann der psychologische Dienst beteiligt wird.

 Hier schlagen wir eine an der Stra�änge orientierten Frist zur 
Erstellung vor. Einer Person, die zu acht Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt ist, muss nicht nach acht Wochen ein VEP vorgelegt 
werden, hier wäre auch eine Frist von 16 oder 20 Wochen mög-
lich.

 Dies würde auch die Belastung der Vollzugsabteilungsleiter re-
duzieren.

 Gleichlautend gilt dies für § 8 LSVVollzG

Vertreter des Justizministeriums und des BSBD RLP
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3. Erö�nung des Vollzugsplans (§ 14, Abs. 5 LJVollzG)

 Die Erö�nung und Erläuterung des Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans in der Konferenz sollte entfallen und statt durch die 
Konferenz „nur“ durch den Vollzugsabteilungsleiter erfolgen.

 Der Vollzugsabteilungsleiter, auf den die Verantwortung für 
den VEP regelmäßig delegiert ist, erstellt den VEP, seine Fort-
schreibungen und tri�t auch die dort niedergelegten Entschei-
dungen. Die weiteren „an der Vollzugsgestaltung maßgeblich 
Beteiligten“ machen letztlich lediglich Vorschläge für die Aus-
gestaltung des VEP.

 Da der Vollzugsabteilungsleiter alle Beiträge und Vorschläge 
berücksichtigt und ja auch die Konferenz unter den Bediens-
teten weiterhin statt�nden soll, besteht nicht die Gefahr, dass 
etwas „verloren“ geht.

 Die Erö�nung und Erläuterung durch eine ggf. recht große Kon-
ferenz ist für viele Gefangene zudem eine angstbesetzte und 
belastende Situation. Die Erfahrung zeigt, dass sich der Groß-
teil der Gefangenen in einem „4-Augen-Gespräch“ deutlich 
wohler fühlt.

 Eine Konferenz mit allen Beteiligten mit dem Gefangenen bin-
det zudem in großem Umfang personelle Ressourcen, die bei 
dem vorgeschlagenen Entfall für andere –insbesondere Be-
handlungsaufgaben- zur Verfügung stehen würden.

 Dem Gefangenen ist es natürlich weiterhin möglich, bei ver-
tieften Fragen auch unmittelbar das Gespräch mit den anderen 
Beteiligten zu suchen.

 Unklar ist in diesem Zusammenhang auch, was überhaupt 
konkret mit dem Begri� „den an der Vollzugsgestaltung maß-
geblich Beteiligten“ erfasst wird. Dies sollte im Gesetz genauer 
de�niert werden.

 Gleichlautend gilt dies für § 8 LSVVollzG

4. Änderung des Begri�es Psychotherapie (§ 25 LJVollzG)
 Auch wenn der Begri� Psychotherapie nicht geschützt ist, 

weckt er doch im Hinblick auf die im Vollzug vorhandenen Res-
sourcen unter Umständen falsche Erwartungen.

 Hier wäre die Änderung in „Kriminaltherapie“ oder „Psycholo-
gische Behandlung“ zielführender und weniger irreführend.

5. Wiedereinführung der Arbeitsp�icht (§ 29 LJVollzG)
 Der Wegfall der Arbeitsp�icht aus dem StVollzG mit dem In-

krafttreten des LJVollzG im Jahr 2013 hatte glücklicherweise 
nicht die auch von uns damals befürchteten Auswirkungen.

 Dennoch halten wir an der damaligen Kritik zum Wegfall der Ar-
beitsp�icht fest. Wir sehen die Arbeit als wichtigen Aspekt und 
auch als wichtige Behandlungsmaßnahme. Mit der Arbeit stärkt 
der Vollzug die Erhaltung der Arbeits- und Lebensfähigkeit der 
Gefangenen.

6. Änderung des Eingliederungsgeldes in Überbrückungsgeld 
(§ 70 LJVollzG § 70, Abs. 2: Das „Eingliederungsgeld“ sollte 
zugunsten eines (wieder) einzuführenden „Überbrückungsgel-
des“ abgescha�t werden.

 Eingliederungsgeld wird nicht für jeden Gefangenen ange-
spart, sondern nur auf Antrag und mit entsprechender Begrün-
dung. Auch die Höhe ist nicht festgelegt.

 Dadurch ergibt sich zunächst die Ungerechtigkeit, dass die 
„cleveren“ Gefangenen Eingliederungsgeld erhalten, teils so-
gar in erheblicher Höhe. Hier ist als Beispiel nur die Festlegung 
für Kautionen für vorgelegte Mietverträge zu nennen, die kaum 
gründlich geprüft werden können.

 Der Aufwand für die Prüfung, Festsetzung und teils auch Aus-
zahlung des Eingliederungsgeldes ist erheblich.

 Wenn wie früher im StVollzG wieder ein allgemeines Überbrü-
ckungsgeld mit klar geregeltem Umfang eingeführt wird ist 
dies für alle Gefangenen gerechter und der bürokratische Auf-
wand wird reduziert.

7. Berichtsp�icht bei Unterbringung im besonders gesicher-
ten Haftraum oder Absonderung über drei Tage (§ 89, Abs. 5 
LJVollzG):

 Die Berichtsp�icht bei Unterbringung von Gefangenen im be-
sonders gesicherten Haftraum oder bei Absonderung jeweils 
über 3 Tage stellt einen unnötigen erheblichen bürokratischen 
Aufwand dar.

 Dieser sollte gestrichen werden.
 Es ist vollkommen ausreichend, wenn diese Tage statistisch er-

fasst und turnusmäßig der Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden.
 Bei längeren oder häu�geren Maßnahmen bei einzelnen Ge-

fangenen ist eine Berichtsp�icht mit Zustimmungserfordernis 
verankert. Diese kann erhalten bleiben und damit ist vollkom-
men ausreichend gewährleistet, dass die Aufsichtsbehörde in-
formiert ist und bei Fragen bzw. Au�älligkeiten „nachfassen“ 
kann.

Trotz der unterschiedlichen Standpunkte war es ein angenehmer 
Meinungsaustausch. 

Wir als BSBD Rheinland-Pfalz bleiben jedoch auch weiterhin am 
Ball, um insbesondere die Arbeitsbelastung für unsere Kolleginnen 
und Kollegen nicht weiter ansteigen zu lassen.

Stefan Wagner
Landesvorsitzender  �Q
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Landesvorstand 
tagt in Wittlich

Der Landesvorstand hat sich Anfang 
Oktober zu seiner letzten Sitzung in die-
sem Jahr in Wittlich getro�en.

Urlaubsbedingt konnten leider nicht alle 
Mitglieder anwesend sein, dennoch wur-
de konzentriert und zielorientiert gearbei-
tet. Die Landesvorsitzenden berichteten 
über die aktuelle Lage. Im Mittelpunkt 
stand hierbei insbesondere die seit Mona-
ten andauernde Überbelegung und damit 
verbundene Belastung des Personals. Die 
Medien sind an diesem Thema sehr inter-
essiert und fragen regelmäßig nach. Auch 
der Rechtsausschuss des Landtags hatte 
das Thema auf der Tagesordnung, zu den 
vom Minister im Sprechvermerk getätig-
ten Äußerungen hat der Landesverband 
eine entsprechende Pressemitteilung he-
rausgegeben.
Auch die Novellierung des Landesjustiz-
vollzugsgesetzes u.a. hat die Landeslei-
tung in den letzten Wochen beschäftigt. 
Die hier von uns vorgeschlagenen Ände-
rungen sind in der Erörterung mit dem 
Ministerium auf wenig Verständnis gesto-
ßen.
Großen Raum der Sitzung hat die Planung 
der 75-Jahr Feier des Landesverbandes 
im kommenden Jahr eingenommen.
Am 5. September 2026 �ndet ein Mitglie-
derfest in Neuleiningen statt. Hierzu sind 
alle Mitglieder und ihre Partner eingela-
den. Der genaue Ablauf und Anmeldung 
wird über die Ortsverbände an die Mit-
glieder geleitet und koordiniert.
Im November soll nach Absprache mit 
der Landtagsverwaltung ein parlamenta-
rischer Abend in Mainz statt�nden. Hier 
kann die genaue Planung aber erst nach 
Mitteilung eines Termins durch die Land-
tagsverwaltung beginnen.
Für das Frühjahr 2026 ist wieder eine län-
gere Seminarfahrt in Planung. Grob soll 
es in Richtung Fulda in Hessen gehen. 
Sobald es hier eine genaue Planung gibt, 
wird sie auch über die Ortsverbände be-
kannt gegeben.

Mark Schallmo und Christine Jurgiele-
wicz berichteten zum Ende der Sitzung 
über die Regionalkonferenz des dbb für 
die anstehenden Tarifverhandlungen. Die 
Forderungs�ndung und Verö�entlichung 
�ndet am 17. November in Berlin statt.  �Q

Justizvollzugsanstalt Wittlich erhält Preis 
der Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention

Im Rahmen einer würdigen Feierstunde 
wurde der JVA Wittlich der Suizidprä-
ventionspreis der Bundesarbeitsgruppe 
Suizidprävention im Justizvollzug über-
reicht.

In Anwesenheit von Justizminister Philipp 
Fernis konnte der Leiter der JVA Wittlich, 
Prof. Dr. Jörn Patzak den Preis von der 
Leiter der Bundesarbeitsgruppe Frau Dr. 
Meischner-Al-Mousawi entgegennehmen. 
Neben dem Abteilungsleiter Justizvollzug 
waren auch die Landtagsabgeordneten 
der Region, sowie Vertreter der Kommunen 
vertreten.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstun-
de von dem JVA-eigenen Bläserensemble 
„Schlüsselklang“.

Frau Dr. Meischner-Al-Mousawi als Leite-
rin der Bundesarbeitsgruppe und ausge-
wiesene Expertin im Bereich Suizidalität, 
würdigte in ihrer Laudatio die Anstalt für 
ihr herausragendes Engagement und ihre 
innovativen Ideen im Bereich der Suizidprä-
vention. Die Anstalt habe nicht nur durch 
ihre fachliche Kompetenz und ihre Erfah-
rung überzeugt, sondern auch durch ihre 
unermüdliche Bereitschaft, über den Teller-
rand hinauszublicken, innovative Ansätze 
zu entwickeln und dabei stets das Wohl der 
Inhaftierten in den Mittelpunkt zu stellen.

Als besondere Leistung sei hervorzuheben, 
dass es der Justizvollzugsanstalt Wittlich 
gelungen ist, die verschiedenen Bausteine 

der Behandlung in besonderer Weise inein-
andergreifen zu lassen und so die vielfälti-
gen Bereiche der Suizidprävention mitein-
ander zu verzahnen.

Besonders zu würdigen ist

�   das auf die individuellen Bedürfnisse 
und Herausforderungen der Anstalt zu-
geschnittene Suizidpräventionskonzept, 

�  das neue, seit einem Jahr bestehende 
Angebot der lokal-ambulant-psychiatri-
schen Behandlung (LAP) zur Versorgung 
psychisch au�älliger Gefangener sowie 

�  die Di�erenzierung der Gefangenen 
nach individuellen Problemlagen und 
Behandlungsbedarfen und damit auch 
einhergehend 

�  die Di�erenzierung der Unterbringung 
der Gefangenen auf spezialisierten Ab-
teilungen wie zum Beispiel auf der neu 
implementierten Substitutionsabteilung, 
der Abteilung für ältere Gefangene (ger-
iatrische Abteilung), der Abstinenzab-
teilung für Suchtkranke oder auch der 
psychiatrischen Abteilung im Justizvoll-
zugskrankenhaus.

Neben klassischen Behandlungsangeboten 
wie zum Beispiel Sozialen Trainingskursen 
oder Anti-Gewalt-Trainingsmaßnahmen 
bietet die Anstalt zudem Yoga- und Ent-
spannungskurse sowie tiergestützte Inter-
ventionsangebote für spezielle Zielgruppen 
an Gefangenen an. 

Das Konzept der Justizvollzugsanstalt um-
fasst neben den genannten präventiven 
Maßnahmen darüber hinaus auch den 
wichtigen Bereich der Nachsorge, so zum 
Beispiel in Fällen der Selbstverletzung 
oder bei Suiziden. Sowohl organisato- 
rische Abläufe als auch der wichtige Be-
reich der Nachbetreuung der Inhaftierten 
und der beteiligten Bediensteten sind darin 
geregelt. Unmittelbare Gesprächsangebo-
te durch den psychologischen Dienst als 
auch durch die Seelsorge werden unter-
breitet.  �Q
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